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Dieser IDW Prüfungsstandard reflektiert die Änderungen in ISA 500 (Revised) „Audit 
Evidence“. Gegenüber den bisherigen Anforderungen ergeben sich insbesondere 
folgende Ergänzungen bzw. Konkretisierungen:  

• Die ISA enthalten nunmehr eine andere Einteilung der Prüfungshandlungen. Prü-
fungshandlungen werden unterschieden nach 

– ihrem Zweck (Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung, Funktionsprüfungen 
oder aussagebezogene Prüfungshandlungen) bzw.  

– der Vorgehensweise, d.h. Einsichtnahme/Inaugenscheinnahme, Beobachtung, 
Befragung, Bestätigung, Nachrechnung, Nachvollziehung oder analytische Prü-
fungshandlungen.  

• Neu eingeführt ist der Begriff „Prüfungshandlungen zur Risikobeurteilung“, welche 
die Prüfungshandlungen zur Risikoerkennung einschließen. Die Prüfungshandlun-
gen zur Risikobeurteilung umfassen nicht nur die bisherige Aufbauprüfung, son-
dern zusätzlich die Informationsbeschaffung zur Entwicklung eines Verständnisses 
von dem zu prüfenden Unternehmen und dessen Umfeld. 

• Weiterhin sieht ISA 500 (Revised) eine detailliertere Einteilung der Aussagen in 
der Rechnungslegung und somit der Prüfungsziele vor. 
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